
Beschlussvorlage zu TOP 4 
 
 
4. Ratssitzung des Stadtrates Wildenfels  
am 29.10.2024 
 
Einbringer der Vorlage:   *  Bürgermeister 

*  Bauamt                                                           
 

                                                            
abgestimmt mit:   *  Stadtrat 
                                            
                                                              
Gegenstand der Vorlage:  *  Auftragsvergabe zur Instandsetzung der Einfriedung  
      des Grundstücks Schulstraße 5a, 08134 Wildenfels 
 
  
Gesetzliche Grundlage:   *  SächsGemO 
                                               *  VOB 

     
 

 
Beschlussvorlage:  
Der Stadtrat von Wildenfels beschließt die Instandsetzung der Einfriedung des Grundstücks 
Schulstraße 5a in 08134 Wildenfels. Die Auftragsvergabe der Zaunbauarbeiten erfolgt an die Firma 
Zaunbau Nawrath, Pirnaer Straße 88, 01809 Heidenau, die die Leistung mit einer 
Bruttoangebotssumme von 10.802,82 € angeboten hat. 
 
Begründung: 
Im Zuge erforderlicher Instandhaltungsarbeiten ist der komplette Zaun des Grundstücks 
Schulstraße 5a zu erneuern. Für das Vorhaben wurden von 4 Firmen Angebote abgefordert. Von 3 
Firmen wurde jeweils ein Angebot abgegeben. 
Nach Auswertung der abgegebenen Angebote durch die Stadtverwaltung Wildenfels wird 
vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Zaunbau Nawrath, Pirnaer Straße 88, 01809 Heidenau zu 
vergeben, die mit einer Angebotssumme von 10.802,82 € brutto aufgetreten ist. 
Die Kosten werden aus den liquiden Mitteln der Stadt Wildenfels entnommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Stadträte:                                            14 
Davon anwesend:                                                                      
Davon stimmberechtigt:  
Davon stimmberechtigt einschließlich Bürgermeister:                                                           
Ja-Stimmen:                                                                               
Nein-Stimmen:                                                                           
Stimmenthaltungen:                                                                   
 
Aufgrund des § 20 SächsGemO war       Mitglied des Stadtrates von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 


